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Natur-Erlebnis-Treff (NEsT) im Jugendwaldheim Urft 

 

Hausordnung 

 
Im NEsT können nur Gruppen aufgenommen werden, die die Hausordnung verbindlich an-

erkennen. Für einen erfolgreichen Lehrgang und ein harmonisches Zusammenleben wäh-

rend des Aufenthaltes bei uns ist gegenseitige Rücksichtnahme erforderlich. Für die Einhal-

tung der unten aufgeführten Regeln sind die  begleitenden LehrerInnen bzw. die LeiterIn-

nen der Jugendgruppen verantwortlich. 

 

Es gilt, die folgenden Grundsätze zu beachten: 

 

� Wir folgen den Anweisungen der NEsT-Leitung und denen der Lehrer oder Lehrerin-

nen. 

 

� Wir nehmen Rücksicht aufeinander und respektieren andere Ansichten. 

 

� Im Haus benutzen wir nur Haus- oder Turnschuhe, aber nicht die Schuhe oder Stie-

fel für draußen. Wir wechseln unsere Schuhe immer im Stiefelraum. 

 

� Wir halten das NEsT und seine Umgebung sauber und werfen nichts weg was ein 

anderer aufheben muss. 

 

� Wir halten unser Zimmer sauber. 

 

� Im Haus kauen wir keinen Kaugummi und rauchen auch nicht. 

 

� Wir behandeln die Möbel und Sachen im NEsT so, dass sie nicht kaputtgehen oder 

beschädigt werden. 

 

� Wenn etwas passiert oder kaputtgeht, geben wir dem NEsT-Leiter oder einer Lehre-

rIn sofort Bescheid. 

 

� Wir gehen sparsam mit Strom, Wasser und Heizung um. 

 

� Wir stellen jeden Tag einen Küchendienst, der die Mitarbeiterinnen in der Küche un-

terstützt. 

 

Wegen Verstößen gegen die Hausordnung können Einzelne oder die gesamte Gruppe von 

der Heimleitung von der weiteren Teilnahme am Lehrgang ausgeschlossen werden. Die 

Kosten und die Aufsichtspflicht für die vorzeitige Rückreise trägt die entsendende Schule 

bzw. der Lehrgangsorganisator bei sonstigen Gruppen. 

 


